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Gleichwertigkeit als Bürgeraufgabe.  
Partizipation der Zivilgesellschaft = Über
forderung der Zivilgesellschaft?

Der Artikel soll einen Diskussionsbeitrag zu 
der Frage leisten, inwieweit der Anspruch 
der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnis
se auch als Bürgeraufgabe zu verstehen ist 
bzw. inwieweit die Partizipation der Zivilge
sellschaft in diesem Bereich zu einer Über
forderung der Zivilgesellschaft führen kann. 

Der Beitrag stellt hierfür zunächst einen 
kurzen Abriss über die Diskussion der 
Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse so
wie des Begriffs der Selbstverantwortungs
räume dar, bevor versucht wird zu definie
ren, was unter Partizipation zu verstehen 
ist. 

Im zweiten Teil wird auf diesen Grundlagen 
unter der Überschrift „Gleichwertigkeit als 
Bürgeraufgabe“ am Beispiel des Zentrale
OrteSystems als formelles Planungsins
trument und am Beispiel von Modellvor
haben und Wettbewerben als informelle 
Instrumente der Planung und Entwicklung 
schlaglichtartig aufgezeigt, welche Voraus
setzungen für eine Partizipation der Bürger 
bei öffentlichen Planungen und Entschei
dungen bzw. öffentlicher Leistungserbrin
gung notwendig wären. 

1 Der Hintergrund der Debatte

Es gibt nunmehr seit Jahren eine lebhafte 
Diskussion über das Ziel der Gleichwertig
keit der Lebensverhältnisse, über dessen In
terpretation sowie über die Methoden und 
Instrumente zur Erreichung dieses Ziels. 

Die Daseinsvorsorge ist ein wesentlicher 

Bestandteil dieser Diskussionen, sodass es 

sinnvoll erscheint, zunächst kurz den in

haltlichen Rahmen und aktuellen Stand der 

Debatte aufzuzeigen und eine Arbeitsdefi

nition aufzustellen, was unter Partizipation 

der Zivilgesellschaft zu verstehen ist. 

1.1  Diskussion um die Gleichwertigkeit 
der Lebensverhältnisse

Im Jahr 2006 kam das Bundesamt für Bau

wesen und Raumordnung (BBR) in seiner 

Raumordnungsprognose 2020/2050 zu dem 

Ergebnis, dass der andauernde Schrump

fungsprozess in vielen ländlichen, aber 

auch städtischen Räumen nicht aufzuhal

ten ist (BBR 2006: 14). Dass gerade Junge 

abwandern, beschleunigt in betroffenen 

Regionen den ohnehin stattfindenden de

mografischen Wandel zusätzlich (Aring 

2010: 765 f.). Die Folgen zeigen sich bereits 

in einigen Regionen Ostdeutschlands: In

frastruktureinrichtungen sind nicht mehr 

ausgelastet und werden geschlossen. Es 

droht eine „wirtschaftliche und soziale Po

larisierung“ zwischen wachsenden und 

schrumpfenden Regionen (Sinz 2006: 610). 

Vor dem Hintergrund dieser schon länger 

bekannten Entwicklungen wurde in den 

vergangenen Jahren mehr und mehr deut

lich, dass die traditionelle Ausgleichspolitik 

in der Raumplanung einer Überarbeitung 

bedarf (Blotevogel 2006: 464). 
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Der Artikel leistet einen Diskussionsbeitrag zu der Frage, inwieweit der Anspruch der 
Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse auch als Bürgeraufgabe zu verstehen ist bzw. in-
wieweit die Partizipation der Zivilgesellschaft in diesem Aufgabenbereich zu einer Überfor-
derung der Zivilgesellschaft führen kann. 
Der Beitrag stellt hierfür zunächst einen kurzen Abriss über die Diskussion der Gleichwer-
tigkeit der Lebensverhältnisse sowie des Begriffs der Selbstverantwortungsräume dar, bevor 
versucht wird zu definieren, was unter Partizipation zu verstehen ist. 
Im zweiten Teil wird auf diesen Grundlagen am Beispiel des Zentrale-Orte-Systems als 
formelles Planungsinstrument und am Beispiel von Modellvorhaben und Wettbewer-
ben als informelle Instrumente der Planung und Entwicklung schlaglichtartig aufgezeigt,  
welche Voraussetzungen für eine Partizipation der Bürger bei öffentlichen Planungen und 
Entscheidungen bzw. öffentlicher Leistungserbringung notwendig wären und ob eine stär-
kere Partizipation sinnvoll wäre.
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darstellen, wie etwa ein Lesemobil (ebd.: 
5  ff.). Hahne (ebd.: 18) ist es hierbei wichtig, 
lokale Ansätze für Regionen zu finden, die 
an ihre individuellen Stärken und Schwä
chen anknüpfen.

Hahne sieht die Notwendigkeit, den Pro
blemen in Regionen mit Bevölkerungs
rückgang und Überalterung mit neuen 
Konzepten zu begegnen. Er weist auf die 
Unterschiede und Eigenheiten von Regi
onen hin. Dies betrifft nicht zuletzt auch 
die Akteursstruktur: Es gibt nicht in jeder 
Re gion gleich viele engagierte Menschen. 
Auch ihre Bereitschaft, sich zu engagie
ren, kann sehr unterschiedlich sein. Dabei 
behält Hahne sich einen grundsätzlichen 
Optimismus bei, was die künftige Rolle der 
problematischen Regionen angeht. Sei
ne Forderungen beinhalten umfassende 
(Neu)Investitionen in schwindende Ge
meinschaften. Außerdem setzen einige 
seiner Maßnahmen voraus, dass sich der 
private Sektor am Umbau der Infrastruktur 
beteiligt. Ob eine solche Bereitschaft vor
handen ist, ist eine wichtige Frage. Sein Ver
schwendungsvorwurf in Bezug auf vorhan
dene Infrastrukturen ist sicher begründet, 
impliziert jedoch gleichzeitig die Unmög
lichkeit, Fehlentwicklungen oder zum Er
liegen gekommene Prozesse abzubrechen 
bzw. rückzubauen. Hahnes Konzept inhä
rent ist daher, insbesondere in Zeiten knap
per öffentlicher Kassen, ein erhebliches In
vestitionsrisiko. 

Kaltenbrunner (2006: 393 ff.) schreibt in sei
ner Anmerkung zum Thema gleichwertige 
Lebensverhältnisse, dass diese als Ziel nicht 
vernachlässigt werden sollten, allerdings in 
den letzten Jahren überstrapaziert worden 
seien. Man könne Förderung nur dann um
verteilen, wenn das benötigte Sozialprodukt 
vorher irgendwo erwirtschaftet wurde. Er 
hebt hervor, dass der Grundsatz der gleich
wertigen Lebensverhältnisse auf der Kon
vergenztheorie aufbaut. Diese besagt, dass 
in Ballungsgebieten mittelfristig negative 
Konsequenzen wie durch Zuzug entstehen
de Jobknappheit, ein Mehr an Kriminalität, 
steigende Grundpreise und schlechtere 
Umweltbedingungen in Erscheinung tre
ten, die dazu führen, dass das Umland an 
Attraktivität gewinnt. Investoren richten in 
der Folge ihre Aufmerksamkeit auf Stand
orte außerhalb der Wirtschaftszentren. Aus 
diesem Mechanismus folgerte die Politik in 
der Vergangenheit, dass unterentwickelte 

Räume durch eine Anstoßförderung in er
folgreiche Wirtschaftsregionen verwandelt 
werden könnten. Empirisch zeigte sich je
doch in den letzten Jahren, dass einige Re
gionen zwar tatsächlich wuchsen, andere 
hingegen immer tiefer in der Bedeutungs
losigkeit versanken. Der Grund hierfür lag 
in der Entstehung eines Wettbewerbs zwi
schen den Regionen, welcher von der The
orie nicht hinreichend einbezogen wur
de. Das wissenschaftliche Fundament der 
Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse 
erwies sich in der Folge als brüchig.

Diese Position unterstützt im Grunde 
Hahne: Die Ausgangslage und Leistungs
fähigkeit von Regionen ist höchst unter
schiedlich. Darüber hinaus kann abgeleitet 
werden, dass sich Entwicklung nicht auto
matisch von den Städten in die umliegen
den Regionen ausbreitet und somit jede 
Region in hohem Maße selbst für ihre Ent
wicklung verantwortlich ist. Ob sie diese 
Verantwortung wahrnehmen will und dies 
auch kann, hängt dann wiederum von der 
Akteursstruktur vor Ort ab. Zusammenfas
send lässt sich sagen, dass keiner der Auto
ren die Notwendigkeit von Veränderungen 
negiert. Nur eine Minderheit fordert eine 
Abkehr vom Prinzip der Gleichwertigkeit 
der Lebensverhältnisse. Die gesamte Dis
kussion dreht sich, wie Sinz bereits 2006 
feststellte, um das Finden der richtigen 
Balance zwischen notwendigen Konzen
trationen und der Aufrechterhaltung von 
gewissen Standards der Daseinsvorsorge 
(Sinz 2006: 611). Zur Aufrechterhaltung die
ser Standards stellt sich insbesondere in 
strukturschwachen und dünn besiedelten 
Räumen die Frage, inwieweit die Bürgerge
sellschaft einen Beitrag zur Finanzierung 
dieser Standards leisten kann und muss. 
Geht man davon aus, dass sie einen Beitrag 
leisten muss, und denkt dies konsequent zu 
Ende, drängt sich die Idee der „Selbstver
antwortungsräume“ auf. 

1.2  Selbstverantwortungsräume:  
Begriff oder Konzept?

Der Begriff „Selbstverantwortungsräume“ 
wurde 2010 von Aring geprägt. In seinem 
Beitrag aus dem Jahr 2010 hat sich Aring 
für eine Konzentration auf das Leitbild 1 

„Wachstum und Innovation“ ausgesprochen. 
In diesem Zusammenhang fällt bei ihm der 
Begriff der Selbstverantwortungsräume. Er 
ist das Produkt seiner Überlegungen zu 

Aring und Sinz (2006: 45, 48) vertreten 
in dieser Debatte den Ansatz, dass in 
schrumpfenden Regionen eine Verdich
tung auf Klein und Mittelstädte weiter 
angestrebt werden soll. Metropolregionen 
sollen zum künftigen „Wachstumsmo
tor“ Deutschlands werden. Sie begründen 
ihre Haltung mit dem Entwicklungsauftrag, 
den die Raumplanung bei der Schaffung 
von Wachstum und Innovation hat. Lutter 
(2006: 449) legt dagegen bei der Suche nach 
neuen Standards für die Daseinsvorsorge 
Wert darauf, die Versorgungsqualität nicht 
zu verschlechtern. Neben der Tragfähigkeit 
einer Einrichtung soll auch die Erreichbar
keit berücksichtigt werden. 

In das Lager der Kritiker lässt sich auch 
Hahne einordnen. Er reagiert mit entschie
dener Ablehnung auf Vorschläge, Absied
lungsprozesse an Schwundstandorten 
durch Zahlung von Wegzugprämien oder 
gar Streichung von Versorgungs und Ge
währleistungsstandards zu beschleunigen 
(Hahne 2009: 3). Derartige Forderungen 
stellt etwa das BerlinInstitut (2007: 30; vgl. 
Beitrag von Klingholz in diesem Band). In 
einer späteren Veröffentlichung aus dem 
Jahr 2009 (und auch 2014) geht das Berlin
Institut sogar noch weiter: Seine Analyse 
kommt zu dem Ergebnis, „dass die grund
gesetzlich festgelegte ‚Gleichwertigkeit der 
Lebensverhältnisse‘ nicht mehr gewähr
leistet werden kann“ (BerlinInstitut 2009: 
33). Für Hahne (2009: 1, 3) stellen derartige 
Äußerungen einen Verstoß gegen grundle
gende Prinzipien des Sozialstaats und ge
gen das Freiheitspostulat dar. Zudem sieht 
er das Verlassen aufgebauter Strukturen als 
eine „Verschwendung vorhandener Infra
strukturen“ und Verschüttung möglicher 
Zukunftserträge. Optionswerte künftigen 
Nutzens würden übersehen.

Er übersieht dabei nicht die Notwendigkeit 
struktureller Anpassungen. Infrastruktu
ren sollen verkleinert werden. Reicht dies 
nicht aus, ist über eine Bündelung der 
Leistungen nachzudenken. Zudem sollen 
bei schwacher Auslastung zeitliche Verfüg
barkeiten eingeschränkt werden. Bünde
lung und Einschränkung in der zeitlichen 
Verfügbarkeit heißt z. B., dass eine Bäcke
rei auch Briefe annimmt und Zeitschriften 
verkauft. Ist die Auslastung dann noch im
mer nicht gegeben, können Öffnungszeiten 
reduziert werden. Alternativ können auch 
mobile Versorgungseinheiten eine Lösung 

Zwischen 2003 und 2006 wurden in einer 
breiten politischen und fachlichen Diskus
sion daher neue Leitbilder für die Raument
wicklung in Deutschland erarbeitet (Aring/
Sinz 2006: 43). Im Jahr 2006 wurden schließ
lich die „Leitbilder und Handlungsstrategien 
für Raumentwicklung in Deutschland“ vom 
BMVBS veröffentlicht, die sich den Proble
men unter Beibehaltung des Grundsatzes 
der „Gleichwertigkeit der Lebensverhältnis
se“ stellten. Laut ihnen soll die Raumpla
nung entlang von drei Leitbildern erfolgen: 
Leitbild 1 „Wachstum und Innovation“, Leit
bild 2 „Daseinsvorsorge sichern“ und Leit
bild 3 „Ressourcen bewahren, Kulturland
schaften gestalten“ (BMVBS 2006).

Der Entwurf der neuen Leitbilder und 
Handlungsstrategien für die Raument
wicklung in Deutschland 2013 (MKROBe
schluss vom 3. Juni 2013, BMVI 2014) führt 
das Leitbild „Daseinsvorsorge sichern“ fort 
und enthält als ersten Handlungsansatz die 

„konsequente Nutzung des ZentraleOrte
Systems zur Steuerung von Standortent
scheidungen für öffentliche Einrichtungen“. 
Aus diesem Grund wird im zweiten Teil des 
Beitrags das ZentraleOrteSystem vor dem 
Hintergrund der Partizipation der Zivilge
sellschaft diskutiert. 

Mit den Leitbildern im Jahr 2006 ging auch 
eine Neugewichtung des Ausgleichsauftrags 
einher (BMVBS 2006: 27). Bereits während 
des Prozesses über die Ausrichtung der 
Leitbilder entwickelte sich ein kontroverser 
Diskurs. Während die Majorität darin eine 
folgerichtige Entscheidung, ausgelöst durch 
Umweltveränderungen (Globalisierung, de
mografischer Wandel, europäische Integra
tion etc.), sah und von einer erforderlichen 
Neuinterpretation der „Gleichwertigkeit 
der Lebensverhältnisse“ sprach (Blotevogel 
2006: 464 f.; Aring/Sinz 2006: 54, 56), sahen 
besonders Vertreter der ländlichen Regio
nen darin eine implizite „Vernachlässigung 
ländlicher Räume“ und eine Verletzung des 
Gleichwertigkeitsgrundsatzes (Aring/Sinz 
2006: 48). Der Vorwurf einiger: „Das Papier 
atme einen neoliberalen Zeitgeist und es 
rücke zu sehr von der Ausgleichsorientie
rung der Regionen ab“ (ebd.: 54). Entspre
chend wird die Diskussion um einen Stra
tegiewechsel weg von der Ausgleichs hin 
zur Wachstumsorientierung sehr polarisiert 
geführt (Herfert 2007: 452; Blotevogel 2006: 
452).
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sein wird, durch den demografischen Wan
del und tendenziell zunehmende regionale 
Disparitäten beim bürgerschaftlichen En
gagement erschwert. 

1.3  Partizipation – eine Arbeitsdefinition 

Partizipation ist laut Heinelt (2008: 24) ein 
entscheidendes Element der Demokratie. 
Dies spiegelt sich nicht nur in der norma
tiven Begründung wider, dass die Betroffe
nen von Entscheidungen ein Mitsprache
recht im Prozess der Entscheidungsfindung 
haben sollten, sondern auch darin, dass der 
Entscheidungsprozess mit einem Diskurs 
einhergeht, in dem die unterschiedlichen 
Positionen begründet werden müssen.

Die Forschung zu Partizipation ist ein fes
ter Bestandteil der Demokratieforschung. 
Während sie sich traditionell auf Wahlen 
konzentrierte, gibt es seit den 1960er
Jahren eine Hinwendung zu alternativen 
Formen politischer Beteiligung, wie etwa 
Bürgerbewegungen, Proteste, soziale Be
wegungen und sonstige Beteiligung von 
Bürgern. Die zentrale Erkenntnis der For
schung in diesem Bereich ist, dass sich die 
Formen politischer Partizipation in den ver
gangenen Jahrzehnten ausdifferenziert ha
ben (Priller 2011: 20).

Priller (ebd.: 13) fasst nach Durchsicht ei
niger Untersuchungen zusammen, dass 
unter bürgerschaftlichem Engagement in 
der Regel individuelles Handeln verstanden 
wird, „das sich durch Freiwilligkeit, fehlen
de persönliche materielle Gewinnabsicht 
und eine Ausrichtung auf das Gemeinwohl 
auszeichnet“. Oftmals wird der Begriff eng 
gefasst und bezieht sich lediglich auf das 
Engagement in institutionalisierten Arran
gements wie Vereinen und Parteien. Diese 
enge Fassung ignoriert jedoch nach Prillers 
Ansicht alltagsnäheres, wohlfahrtsrelevan
tes Engagement auf individueller Ebene.

Bei der Bewertung der künftigen Entwick
lung des bürgerschaftlichen Engagements 
fallen die Einschätzungen zwiespältig aus: 
Die eine Seite propagiert die Krise des bür
gerschaftlichen Engagements. Sie zieht Da
ten von Vereinen und Verbänden heran, die 
einen Rückgang des ehrenamtlichen En
gagements beklagen und denen es zuneh
mend schwerfällt, Mitglieder langfristig zu 
binden. Dies trifft insbesondere für tradi
tionsreiche Organisationen zu. 

Die Gegenseite widerspricht und unter
streicht, dass die Bereitschaft zu Engage
ment sogar gestiegen ist. Allerdings hat sich 
die Form verändert. Regelmäßigkeit und 
Dauer des Engagements sind heute unbe
ständiger als früher und projektbezogen. 
Traditionelle Zugehörigkeit ist rückläufig, 
was gerade althergebrachten Organisatio
nen Probleme beschert (ebd.: 15 f.). 

Für die Partizipation der Zivilgesellschaft 
im Bereich Daseinsvorsorge hat diese Ent
wicklung enorme Auswirkungen: Wie sollen 
Funktionen der Daseinsvorsorge durch das 
Ehrenamt einer alternden und schrump
fenden Bevölkerung dauerhaft erbracht 
werden? Dem gegenüber stehen jedoch die 
vielen Projektbeispiele auf der kommuna
len und insbesondere dörflichen Ebene, 
z. B. im Wettbewerb „Menschen und Erfol
ge“ des BMUB oder „Land und Leute“ der 
WüstenrotStiftung. Sie zeigen, wie viel per
sönliches Engagement auf dieser kleinräu
migen Ebene projektbezogen vorhanden ist. 
Dies ist ein weiterer Punkt: Persönliches En
gagement findet kleinräumig statt – selbst 
die regionale Ebene ist hierfür oftmals 
schon zu groß gefasst.

1.4  Zivilgesellschaft – eine  
Arbeitsdefinition 

Es gibt eine Fülle von Definitionen zum 
Thema Zivilgesellschaft. Diese können grob 
in drei Konzepte eingeteilt werden. Evers 
schlägt vor, die verschiedenen Konzepte 
nicht als Widerspruch zueinander, sondern 
als Ergänzung zu sehen (Evers 2011: 135 ff.).

Zivilgesellschaft als „Dritter Sektor“

Die Zivilgesellschaft als der „Dritte Sektor“ 
ist eigentlich eine Negativdefinition, denn 
sie bezeichnet die Aktivität in einer Gesell
schaft, die bleibt, wenn man Markt, Staat 
und Familie herausnimmt (Evers 2001: 
136  f.). Der Dritte Sektor produziert laut 
Putman (ebd.) als einziger Sektor Sozial
kapital, d. h. Kooperationen, Gemeinwohl
orientierung, Vertrauen und demokratische 
Tugenden. Folglich ist im Konzept die Ar
beit von Vereinen, Nichtregierungsorgani
sationen oder NonProfitOrganisationen 
nicht einfach ein Produkt von Demokratie, 
sondern für diese konstituierend (ebd.).

Die große Schwäche des Ansatzes ist die 
Abgrenzung der Sektoren voneinander. Wo 
beginnt der eine Sektor und wo endet ein 

Garantieräume. In den Selbstverantwor
tungsräumen wird nur ein Mindestniveau 
öffentlicher Daseinsvorsorge garantiert. 
Diesem Zwang zur Selbstverantwortung 
stehen jedoch Freiräume gegenüber. Denk
bar wäre etwa eine Verringerung von Steu
erlast und Regelungsdichte. Künftig wäre 
mit der Wahl eines Wohnortes also auch die 
Entscheidung verbunden, wie man leben 
möchte. Aring (ebd.: 776 f.) geht bei seiner 
Konzeption davon aus, dass seine Vorschlä
ge unter den Betroffenen Widerstand her
vorrufen. Gleichzeitig merkt er an, dass von 
den Maßnahmen nur ein kleiner Teil der 
Bevölkerung betroffen sei. Zudem würden 
die Einschnitte auf lange Sicht durch die 
Vorteile, nämlich die Zurückgewinnung von 
Gestaltungsspielräumen, aufgewogen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 
von Aring geprägte Begriff der Selbstverant
wortungsräume sich in der Diskus sion um 
den Strukturwandel zwischen Stadt und 
Land auf längere Sicht nicht durchsetzen 
konnte. Allerdings stehen Arings Selbstver
antwortungsräume für einen bestimmten 
Lösungsansatz, der sich in der Debatte um 
die Gleichwertigkeit der Lebensbedingun
gen gebildet hat.

Es bleibt kritisch anzumerken, dass vor al
lem der Zwang zur Selbstverantwortung 
problematisch ist: Was nutzen Gestaltungs
spielräume, wenn keine Ressourcen vor
handen sind, um sie aktiv zu nutzen? Der 
Begriff der Ressourcen bezieht sich hierbei 
explizit nicht nur auf finanzielle Mittel, die 
im Zweifel von vorgelagerten Ebenen trans
feriert werden könnten, sondern erneut 
auf die Akteursstruktur vor Ort bzw. deren 
Kompetenzen, Gestaltungsspielräume ak
tiv auszugestalten. Hierzu zählt sowohl die 
Verwaltung vor Ort als auch die Zivilgesell
schaft. Letztere umso mehr, weil im vorge
stellten Konzept mindestens implizit vor
ausgesetzt wird, dass die Bürger sehr viel 
stärker als bisher partizipieren und auch 
Verantwortung übernehmen sollen. 

Um die Diskussion um Garantie und 
Selbstverantwortungsräume weiter zu ver
tiefen, wird im zweiten Teil des Beitrags am 
Beispiel von Modellvorhaben und Wettbe
werben diskutiert, welche Voraussetzungen 
für die Verantwortungsübernahme und 
eine Partizipation der Zivilgesellschaft an 
den Entscheidungen und deren Umset
zung notwendig sind. Dies ist sehr voraus
setzungsvoll und wird, wie später zu zeigen 

den Folgen einer schrumpfenden Bevöl
kerung in ländlichen Räumen und den da
mit einhergehenden Problemen wie dem 
Rückgang sozialer Infrastrukturen – Schu
len, Krankenhäuser, aber auch Lebensmit
telversorgung etc. (Aring 2010: 765 f.). Er 
stellt die These auf, dass in naher Zukunft 
der Grundsatz der gleichwertigen Lebens
verhältnisse nicht mehr garantiert werden 
kann (ebd.: 766).

Gegenüber Kritikern, die in dieser These 
eine „Aushöhlung des Gleichheitspostulats“ 
sehen, weisen Aring/Sinz bereits 2006 dar
auf hin, dass ländliche Regionen aufgrund 
ihrer starken sozioökonomischen, ökologi
schen und kulturellen Unterschiede schon 
lange keine „homogene Problemkategorie“ 
mehr bilden. Dies lege eine unterschied
liche räumliche Behandlung nahe (Aring/
Sinz 2006: 48). Diesem Gedanken folgend, 
fordert Aring (2010: 771) in seinem aktuel
len Beitrag einen neuen Gesellschaftsver
trag, der auf diese räumlichen Unterschiede 
mit unterschiedlichen Regularien reagiert.

Aring möchte zudem den Blick für Chancen 
eröffnen, die solche Entwicklungen bieten. 
Er verweist in seinem Lösungskonzept auf 
Staaten wie Norwegen und Schweden, in 
denen Leben in schwach besiedelten Struk
turen erfolgreich stattfindet. Als Grund für 
die unterschiedliche Wahrnehmung der 
regionalen Infrastruktur durch die Betrof
fenen nennt er unterschiedliche Konzep
te des Gesellschaftsvertrags. Deutschland 
müsse hin zu einem Vertragsmodell wie in 
den genannten skandinavischen Staaten, 
das auf unterschiedliche räumliche Anfor
derungen mit unterschiedlichen Regula
rien reagiert (ebd.: 770 f.). Im Kern heißt 
dies bei Aring: Kleinkommunen sollen 
aufgelöst und in Großkommunen zusam
mengefasst werden. Diese sind mit mehr 
Selbstverwaltungsrechten/zwang aus
zustatten. Die Landkreise werden aufge
löst. Ihre Aufgaben werden auf die neuen 
Großkommunen übertragen. Für größere 
Aufgaben eignen sich kommunale Zweck
verbände. Zur Bewältigung dieser Aufgaben 
müssen die Kommunen natürlich finanziell 
stärker ausgestattet werden (ebd.: 774 f.). 
Infrastrukturelle Angebote werden stärker 
zentralisiert.1 

Durch die Zentralisierung entstehen zwei 
räumliche Kategorien: Garantieräume und 
Selbstverantwortungsräume. Die Kommu
nen fokussieren ihre Ressourcen auf die 

(1)   
Die jüngste Gemeindege-
bietsreform in Sachsen-Anhalt 
geht in diese Richtung. Es 
bleibt abzuwarten, inwie-
weit die dann entstehenden 
Einheitsgemeinden eine höhere 
Handlungsfähigkeit aufweisen 
werden. Oft zitiertes Beispiel 
ist die neu entstandene Ein-
heitsgemeinde der Hansestadt 
Gardelegen, die mit einer 
Fläche von rund 630 km² in 
Deutschland nun auf Platz 3 
hinter Berlin (891 km²) und 
Hamburg (755 km²) rangiert 
und ca. 23  000 Einwohner hat.
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Um die Anforderungen auf der obersten 
Stufe erfüllen zu können, bedarf es zwei
erlei: Personen, die sich engagieren wollen, 
und Personen, die das auch können.

1.5 Regionale Disparitäten bei bürger-
schaftlichem Engagement

Laut dem Engagementatlas, einer repräsen
tativen Untersuchung zum bürgerschaft
lichen Engagement in Deutschland, enga
giert sich ca. ein Drittel der Bevölkerung 
ehrenamtlich. Die meisten davon sind zwi
schen 30 und 55 Jahren alt (Prognos/AMB 
Generali 2009: 39). Allerdings gibt es starke 
regionale Unterschiede in der Ausprägung 
des Engagements. Während es zwar auch 
Unterschiede entlang der NordSüdAchse 
gibt, fällt besonders die Differenz zwischen 
West und Ost stark auf (ebd.: 18). 

Darüber hinaus scheinen unterschiedliche 
soziale Faktoren Einfluss auf die Engage

Karte 1
Anteil der engagierten Bevölkerung auf Ebene der Landkreise/Städte 

Quelle: Prognos/AMB Generali, 2009: Engagementatlas 2009. Daten. Hintergründe. Volkswirtschaftlicher Nutzen.  
http://zukunftsfonds.generali-deutschland.de/online/portal/gdinternet/zukunftsfonds/content/314342/309588  
[abgerufen am 07.11.2014].

tion oder eine einfache Beteiligung ver
standen werden soll. Es geht um Teilhabe. 
Bei einer einfachen vierstufigen Einteilung 
gehört die Teilhabe zur höchste Stufe: Ent
scheidungen treffen und Risiko teilen. Dem 
vorgelagert sind Konsensbildung, Konsulta
tion und Information.

• Information: EinwegKommunikation 
von der zuständigen Behörde, sodass die 
betroffenen Akteure davon erfahren

• Konsultation: erlaubt den Akteuren, sich 
zu äußern

• Diskussion und Konsensbildung: Un
terschiedliche Strategien und Lösungen 
werden mit dem Ziel einer gemeinsamen 
Vereinbarung diskutiert.

• Entscheidungen treffen und Risiko teilen: 
Alle Akteure sind direkt mit für die Ent
scheidungen verantwortlich und teilen 
die Risiken der Entscheidung. 

entsteht ein Ungleichgewicht an Zeit und 
anderen Ressourcen bis hin zur Situation, 
dass es keine Menschen mehr gibt, die sich 
für ein bestimmtes Thema engagieren kön
nen und wollen. 

Zivilgesellschaft als Qualitätsmerkmal  
der Gesamtgesellschaft

Der dritte konzeptionelle Zugang zum Be
griff Zivilgesellschaft ist definiert als ein 
Set von Werten und Tugenden, die als gutes 
oder richtiges Verhalten gelten und so der 
Allgemeinheit dienlich sind. Dies können 
in einem Konzept der Wert von Dissens und 
die Fähigkeit zum Widerspruch sein, im an
deren ist es die Bereitschaft, den Eigensinn 
zu zügeln. Diese Umgangsformen sind in 
die Handlungslogik der Akteure eingebettet 
und durchdringen deren soziales Verhalten. 
Sie sind historisch gewachsen, variieren 
räumlich und verändern sich im Zeitverlauf 
(ebd.: 144–148).

Der dritte konzeptionelle Zugang sensibi
lisiert für einen zentralen Aspekt des The
mas Zivilgesellschaft, der bisher unbeachtet 
blieb: die unterschiedlichen Auffassungen 
dazu, was dem Gemeinwohl dienlich sein 
kann. Während es in der einen Region obli
gatorisch sein mag, Mitglied des Schützen
vereins zu sein, gilt dies in einer anderen 
Region möglicherweise als skurril. Solche 
Strukturen sind oft über lange Zeiträume 
gewachsen. Versuche, Menschen zu Enga
gement zu bewegen, müssen solche regio
nalen Eigenheiten berücksichtigen. Noch 
kritischer könnte man in dem Zusammen
hang fragen, ob gewachsene Normen und 
Sitten, die einer Beteiligungskultur entge
genstehen, überhaupt von außen in eine 
gewünschte Richtung entwickelt werden 
können. 

Für die weiteren Überlegungen sind Ele
mente aus allen drei dargestellten Kon
zepten relevant, geht es doch um die Fra
ge, inwieweit Ehrenamt und persönliches 
Engagement aktiviert und genutzt werden 
können (Dritter Sektor), welche Rahmen
bedingungen und Herausforderungen da
bei zu bewältigen sind (u. a. Dominanz 
bestimmter Akteure) und ob das Qualitäts
merkmal durch zu hohe Anforderungen 
beschädigt werden kann. Vereinfachend 
soll zudem vorab noch einmal festgehalten 
werden, dass Partizipation im Folgenden 
als wesentlich mehr als nur reine Informa

anderer? Sind Parteien eher der Zivilgesell
schaft oder eher dem Sektor der Politik zu
zuordnen? Was haben professionalisierte 
Interessenverbände wie Greenpeace oder 
der World Wide Fund for Nature noch mit 
lokalen Vereinen gemein (ebd.: 138)?

Für die folgenden Ausführungen ist wich
tig, dass unter Zivilgesellschaft nicht In
teressensvertreter, sondern insbesondere 
Einzelpersonen verstanden werden, die eh
renamtlich an Partizipationsprozessen teil
nehmen und nicht von ihrer Institution in 
einen solchen Prozess „entsendet“ werden. 

Zivilgesellschaft als Konflikt- und  
Konsensbildung im Medium Öffentlichkeit

In dem von Habermas geprägten Konzept 
beschreibt Zivilgesellschaft ein Qualitäts
niveau des öffentlichen Diskurses, welches 
von allgemeiner Zugänglichkeit und Gleich
berechtigung geprägt ist. In diesem Klima 
ist es den unterschiedlichen Akteuren mög
lich, im Streit der Meinungen das bestbe
gründete Argument zu erarbeiten. Proble
matisch ist hier jedoch die Voraussetzung 
eines gleichen Zugangs zum Forum, der in 
der Realität meist nicht gegeben ist. Das 
Forum wird meist von einflussreichen Ak
teuren dominiert. Mittel oder Kompetenz
mangel anderer führt zu deren Unterreprä
sentierung (ebd.: 142 ff.).

Dieses Phänomen ist auch in Beteiligungs
prozessen auf der regionalen und lokalen 
Ebene sehr gut zu beobachten. In Work
shops und anderen Beteiligungsformaten 
sind oft die „üblichen Verdächtigen“ zu fin
den, die nicht wirklich dem Ehrenamt wie 
oben definiert entsprechen. Dies hat im 
Wesentlichen zwei Gründe: zum einen die 
Themennähe der unterschiedlichen Betei
ligungsverfahren in Verbindung mit, ge
rade in strukturschwachen Regionen, der 
dünneren Akteursdichte. Es gibt schlicht 
und ergreifend nicht so viele interessierte 
Aktive, die dann zum anderen auch noch 
Termine tagsüber in der regulären Arbeits
zeit wahrnehmen könnten. Die Terminwahl 
beeinflusst den Kreis der Teilnehmenden: 
Während bei Terminen unter der Woche in 
der regulären Arbeitszeit Vertreter aus der 
Verwaltung in der Regel gut teilnehmen 
können, müssen sich ehrenamtlich tätige 
(siehe Definition oben) oder private Akteu
re einen Tag Urlaub nehmen. Hierdurch 
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stehen oder sein sollten bzw. wo sie nicht 
sein dürfen. Zur Umsetzung dieser Fest
legung in die Realität fehlen der institu
tionalisierten Planung entsprechende 
Instrumente. 

Elbe/Kunert (2011) kommen zu dem 
Schluss, dass das ZOS derzeit konzeptionell 
wachstums und linear orientiert und zu 
starr für qualitative Veränderungen ist. Für 
eine zukunftsfähige Daseinsvorsorge bedarf 
es anpassungsfähigerer Systeme, die nicht 
nur bereits eingetretene Zustände abbilden, 
sondern notwendige und kontinuierliche 
Veränderungsprozesse gestalten können.

Hinzu kommt, dass sowohl Funktionen als 
auch Tragfähigkeiten und Erreichbarkeiten 
politisch normativ und top down festge
legt werden. Was bisher nur sehr selten und 
modellhaft stattfindet, wie z. B. im Rahmen 
des MORO „Regionalstrategie Daseinsvor
sorge“, ist der Einbezug der Bevölkerung: 
Welche Ansprüche und Erwartungen ha
ben die Bewohner? Dabei geht es selbstver
ständlich nicht darum, eine unrealistische 
Wunschliste aufzustellen, um durch die 
Unmöglichkeit der Umsetzung eine größt
mögliche Enttäuschung zu realisieren. Im 
Gegenteil: Es geht um eine ernsthafte Betei
ligung und Auseinandersetzung der Politik 
und Verwaltung mit der Bevölkerung über 
das, was wünschenswert und machbar ist. 
Wenn Partizipation ernst gemeint ist, dann 
ist damit eben auch eine der schwierigsten 
Aufgaben insgesamt verbunden: Prioritäten 
setzen und entscheiden, was wichtig und 
machbar ist und was nicht. 

Wie könnte nun das ZOS um den Aspekt 
der Partizipation erweitert werden? Hierzu 
muss zunächst geklärt werden, in welchen 
Bereichen Partizipation überhaupt möglich 
ist: Bei privaten Einrichtungen bestehen 
grundsätzlich keine Eingriffsmöglichkeiten 
über das ZOS. Fällt eine Einrichtung unter 
die betriebliche Wirtschaftlichkeitsgrenze, 
wird der Standort geschlossen. Aufgehalten 
werden kann dies nur in Einzelfällen durch 
einen staatlichen Eingriff in den Markt, z. B. 
über Subventionen oder Rekommunalisie
rung. Beides ist möglich und wird aktuell 
durchgeführt, ist aber kein Lösungsansatz 
in Bezug auf die Erhöhung der Steuerungs
wirkung des ZOS. Unter partizipativen Ge
sichtspunkten dreht sich diese Einschät
zung: Es kann sehr wohl im Rahmen eines 
Beteiligungsprozesses entschieden werden, 

dass eine aktuell betriebswirtschaftlich 
nicht tragfähige Einrichtung, wie z. B. ein 
Lebensmittelladen, erhalten werden soll. 
Diese Entscheidung ist aber nur dann sinn
voll, wenn auch die entsprechenden Kon
sequenzen von den an der Entscheidung 
Beteiligten getragen werden. Das heißt, es 
muss dann auch Verantwortung übernom
men werden und es müssen Ressourcen für 
den Betrieb bereitgestellt werden. Dies kön
nen kommunale oder private Mittel und 
Leistungen (z. B. über die Gründung einer 
e.G.) sein. 

Bei öffentlichen Einrichtungen (z. B. Schu
len, Verwaltung) löst das ZOS derzeit syste
matisch einen Zentralisierungssog aus. Bei 
sinkender Auslastung (z. B. rückläufigen 
Schülerzahlen) werden die Standorte redu
ziert und in der Regel auch zentralisiert: Im 
Sinne der Aufrechterhaltung der Zentralität 
wird Standorten in der Stadt der Vorrang vor 
solchen im ländlichen Raum gegeben. Po
litischnormativ wären ebenso gut andere 
Entscheidungen möglich.

Ebenso möglich wäre die Beteiligung der 
Bevölkerung, allerdings mit sehr vielen 
komplizierten Herausforderungen: In zen
tralen Bereichen der öffentlichen Daseins
vorsorge und Infrastruktur sind (zu) viele 
Ebenen und institutionalisierte Akteure 
beteiligt und zu viele gesetzliche Regelun
gen, die dann auch noch (wahl)periodisch 
geändert werden. Das klassische Beispiel ist 
die Bildungs und Schulpolitik, die auf der 
Ebene der Grundschulen zusätzlich durch 
die fehlende Bereitschaft zur interkommu
nalen Zusammenarbeit zerrieben wird.

Als Zwischenbilanz kann an dieser Stelle 
festgehalten werden, dass das ZOS als zen
trales formelles Instrument der räumlichen 
Planung strukturell und systematisch nicht 
in der Lage ist, Schrumpfungsprozesse aktiv 
zu gestalten. Es ist reaktiv und hängt wahr
scheinlichen oder bereits eingetretenen 
Entwicklungen hinterher. Es wäre somit 
nicht besonders zielführend, dieses Instru
ment um partizipative Aspekte zu ergän
zen. Dies wäre nur dann sinnvoll, wenn die 
genannten Aspekte ernsthaft Berücksich
tigung finden würden, insbesondere die 
Definition der vorzuhaltenden Leistungen 
der Daseinsvorsorge und der Ertüchtigung 
des ZOS mit wirksamen Umsetzungsinstru
menten.

2 Gleichwertigkeit als Bürgeraufgabe? 

Vor dem oben beschriebenen Hintergrund 
sollen im Folgenden Möglichkeiten der Par
tizipation der Bürger im Kontext formeller 
und informeller Planungs und Entwick
lungsinstrumente diskutiert werden. Als 
formelles Planungsinstrument wird das 
ZentraleOrteSystem herangezogen, da 
dieses ein zentrales Instrument der Landes 
und Regionalplanung bei der Herstellung 
der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnis
se ist und auch im Entwurf der neuen Leit
bilder der Raumordnung 2013 als Instru
ment hervorgehoben wird. Die Diskussion 
der Partizipation im Bereich der informel
len Instrumente wird am Beispiel der mitt
lerweile sehr zahlreichen Förderprogram
me, Modellvorhaben und Wettbewerbe 
geführt. 

2.1  Partizipation bei formellen Instru-
menten: Zentrale-Orte-System

Das ZentraleOrteSystem (ZOS) ist ein 
normsetzendes Instrument der institutio
nalisierten räumlichen Landes und Regio
nalplanung, das eine gestufte Festlegung 
von Funktionen und Erreichbarkeiten be
inhaltet. Die Zuweisung von bestimmten 
Einrichtungen an zentralen Orten verfolgt 
im Wesentlichen das Ziel, einen optima
len Versorgungsgrad der Bevölkerung in 
einem polyzentralen und gestuften Städ
te und Siedlungssystem zu gewährleisten 
und gleichzeitig disperse Versorgungs und 
Siedlungsstrukturen zu verhindern. Das 
ZOS kann so gut wie alle Funktionen der 
räumlichen Entwicklung umfassen, ins
besondere auch die Daseinsvorsorge. Die 
grundlegende Idee des ZOS ist somit die 
Steuerung der räumlichen Entwicklung und 
damit auch die Steuerung öffentlicher und 
privater Einrichtungen der Daseinsvorsor
ge. Problematisch ist, dass das ZOS zwei 
zentrale Schwächen aufweist: 

1. Fokussierung auf Wachstum: Das ZOS 
ist nicht auf Schrumpfungsprozesse aus
gerichtet. Dies zeigt sich sehr gut daran, 
dass die Hauptreaktion auf Schrump
fungsprozesse darin besteht, die Schwel
lenwerte für die Strukturen im Bereich 
der Erreichbarkeit herauf und die für 
Tragfähigkeit herabzusetzen.

2. Passiver Charakter: Das ZOS legt ledig
lich fest, wo zentrale Einrichtungen ent

mentbereitschaft zu haben: Ein hoher An
teil von Familien, eine hohe Kirchenbin
dung sowie eine hohe Geburtenrate wirken 
sich positiv auf ehrenamtliches Engage
ment aus. Interessant ist dabei besonders 
der Einfluss von Betreuungsmöglichkeiten 
für Kinder und Jugendliche. Ein schlechtes 
Angebot hier führt gleichfalls zu einem hö
heren Anteil engagierter Bürger. 

Negativ auf Engagement wirken sich hin
gegen vergleichsweise hohe Kriminalitäts
raten und andere soziale Problemfaktoren 
aus, etwa eine hohe Arbeitslosigkeit oder 
eine Abhängigkeit von sonstigen Transfer
zahlungen (ebd.: 39). Skeptisch hinsicht
lich des gesellschaftlichen Mehrwertes des 
bürgerschaftlichen Engagements macht 
der hohe Anteil von Tätigkeitsfeldern im 
Zusammenhang mit Freizeit, Geselligkeit 
und Sport (zusammen 35,9 %) (ebd.: 10). 
Im Gegensatz dazu liegt die Quote der En
gagierten in den Bereichen Politik, Interes
senvertretung, Engagement für Ältere sowie 
Umwelt und Tierschutz jeweils unter 5 % 
(ebd.: 39).

Eine weitere aktuelle Studie mit dem The
ma „Finanzielle Bürgerbeteiligung. Inst
rument zur Sicherstellung kommunaler 
Leistungserbringung“ (Lenk et al. 2014) 
beinhaltet u. a. die folgenden zentralen Er
kenntnisse: Die finanzielle Bürgerbeteili
gung ist bei Kommunen bekannt, wird aber 
selten eingesetzt. Dort, wo sie erfolgt, findet 
sie hauptsächlich im freiwilligen Aufgaben
bereich der Kommune statt (Schwimmbad, 
Bibliothek etc.), der selbst den kleinsten 
Aufgabenbereich darstellt. Insbesondere 
im Bereich der technischen Infrastrukturen 
oder bei Aufgaben, die Fachwissen und ste
tiges Management oder Kapital benötigen, 
scheint die finanzielle Bürgerbeteiligung 
ungeeignet zu sein. Kapitalbeteiligungen 
erfolgen in der Regel dort, wo auch Ge
winnerwartungen realistisch sind, wie z. B. 
bei erneuerbaren Energien. Insbesondere 
die Auslagerung von Aufgaben an Bürger 
wird kritisch gesehen, erfolgt nur selten 
und dann eher als Ergänzung (etwa Bürger
busse als Ergänzung zum ÖPNV), da hier 
auch rechtliche Bedenken bestehen. Zent
ral ist auch, dass es für die finanzielle Bür
gerbeteiligung gebildete und kapitalkräftige 
Bürger braucht. Die fehlen jedoch häufig in 
Regionen, die von Abwanderung geprägt 
sind. 
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eine Anschubfinanzierung leisten. Im Be
reich der Daseinsvorsorge werden aber vor 
allem dauerhafte Finanzierungsmodelle 
benötigt, um einen Beitrag zur Gleichwer
tigkeit der Lebensverhältnisse leisten zu 
können. 

Auffällig ist, dass seitens der Politik und Ver
waltung trotz eingeschränkter Finanzierung 
gleichzeitig der Anspruch erhoben wird, 
sehr viel stärker als bisher vorhandene und 
neue Aktivitäten zu koordinieren. Die Mo
dellvorhaben des Bundes adressieren hier 
normalerweise die regionale Ebene (Pla
nungsregionen, Landkreise etc.). Viele der 
über bürgerschaftliches Engagement initi
ierten und getragenen Projekte (siehe den 
Wettbewerb „Land und Leute“ der Wüsten
rotStiftung oder die Projekte im Wettbe
werb „Menschen und Erfolge“) sind jedoch 
sehr kleinräumig z. B. auf Dorfebene und 
müssen nicht wirklich koordiniert, sondern 
unterstützt werden, damit es solche Lösun
gen gibt. Hierzu bedarf es Freiräume und 
nicht Koordination. 

3  Fazit

Selbstverantwortungsräume, Stabilisie
rungsräume – oder wie auch immer man 
sie nennen mag – sind konzeptionell eher 
noch am Anfang. Und selbst wenn die Idee 
konzeptionell am Ende wäre – und das ist 
an dieser Stelle durchaus positiv und kon
struktiv gemeint –, so würde sie nur einen 
eingeschränkten Lösungsbeitrag liefern 
können: Wie viel Bevölkerung, wie viel Flä
che und wie viele Funktionen der Daseins
vorsorge lassen sich so adressieren? 

Bei der Partizipation der Zivilgesellschaft 
muss somit geklärt werden, 

• zu welchem Zweck sie erfolgen soll, d. h. 
was man damit erreichen will (siehe vier
stufige Einteilung in Bezug auf Teilhabe 
oben), 

• in welchen Bereichen (formelle und infor
melle Instrumente) und 

• in welcher Phase (Konzept, Initiierung, 
Dauerbetrieb) sie erfolgen soll sowie 

• ob die adressierten Menschen diese An
forderungen auch erfüllen können (Zivil
gesellschaft als Qualitätsmerkmal, s. o.).

Hinzu kommt, dass gerade in schrumpfen
den Räumen die möglichen aktiven Bürger, 

feststellen kann, dass die Abstimmung zwi
schen den Fachministerien ausbaufähig ist.

Zu beobachten ist auch die Tendenz, rela
tiv großzügig die Erstellung von Konzepten 
zu fördern oder über Wettbewerbe Mittel 
zur Sammlung von Projektbeispielen zur 
Verfügung zu stellen. Die Finanzierung von 
konkreten Projekten zur Umsetzung der 
Konzepte findet dann zum Teil nicht oder 
finanziell nicht ausreichend ausgestattet 
(nur einzelne Modellprojekte) statt. Denn 
Letzteres kostet richtig Geld und bedarf ne
ben einer Anschubfinanzierung auch eines 
Geschäftsmodells in der Nutzungsphase, 
d. h. eines Finanzierungmodells für den ei
gentlichen Betrieb.

Eine zweite Tendenz ist die Fokussierung 
auf Daten, Planungen auf regionaler Ebene 
und Bestandsanalysen. Die übergeordneten 
konzeptionellen Arbeiten sind im Grunde 
aber schon sehr weit fortgeschritten. Dies 
sieht man deutlich daran, dass sich die 
Empfehlungen aus Studien auf der Bundes
ebene wiederholen. Es besteht weniger ein 
Wissensproblem als vielmehr ein Umset
zungsproblem. Hierzu zählt auch der viel 
zu langsame Transfer von Erkenntnissen 
aus Modellvorhaben und Wettbewerben in 
die Regelförderung und Verwaltungspraxis, 
sofern dieser überhaupt stattfindet.

Unter Partizipationsaspekten ist problema
tisch, dass mittlerweile nahezu jedes Mo
dellvorhaben eine (breite) Beteiligung als 
Grundvoraussetzung einfordert. Durch die 
oben beschriebene Themennähe und die 
Überlappungen im Bereich Daseinsvorsor
ge stellt sich in der Folge bei einer Vielzahl 
von Initiativen „Beteiligungsmüdigkeit“ bei 
den Akteuren ein. Zudem wird viel Energie 
in der Mitwirkung bei der Erstellung von 
(Bewerbungs)Konzepten gebunden, die 
dann aufgrund der fehlenden und nicht 
ausreichenden Finanzierung kaum um
gesetzt werden können (s. o.). Auf der Um
setzungsebene, d. h. in der Betriebsphase, 
wird es dann ebenfalls bei Fragen wie „Was 
kommt nach dem Leerstandskataster?“ eng.

Unter dem Gesichtspunkt der Gleichwer
tigkeit der Lebensverhältnisse ist zudem 
zu hinterfragen, inwieweit die Ausgangs
bedingungen in den adressierten Kommu
nen oder Regionen vergleichbar sind und 
ob diese Art der Förderung insgesamt der 
richtige Lösungsansatz ist: Modellvorhaben 
sind oftmals Wettbewerbsverfahren, die 

nicht an der Bevölkerung, Fläche oder Er
reichbarkeit top down zu orientieren, son
dern an der Qualität der zu erbringenden 
Leistung. Als Grundvoraussetzung müsste 
interkommunale Zusammenarbeit nicht 
mehr eingefordert werden, sondern eine 
Selbstverständlichkeit darstellen. Es wäre 
ein Widerspruch: Wenn von den Bürgern 
ein höheres Maß an Selbstverantwortung, 
Engagement und Kooperation erwartet 
wird, dann kann dies sicherlich auch von 
den Kommunen und den kommunalen Ver
tretern erwartet werden. 

Nicht zu vernachlässigen sind zudem die 
bereits vorhandenen sogenannten Innova
tionsklauseln und gesetzliche Ausnahme
regelungen. Aber ebenso wie Modellvor
haben und die Sammlung von guten und 
besten Beispielen lenken diese auch von 
der eigentlich notwendigen Debatte und 
den damit verbundenen Entscheidungen 
ab: Schrumpfung findet statt und Schrump
fung ist keine Katastrophe, sondern nur 
ungewohnt. Das wirklich Gute am demo
grafischen Wandel ist seine hohe Berechen
barkeit: Wenn eine Region bis zum Jahr X 
prognostiziert um 30 % schrumpft und die 
Berechnungen liegen um 30 % daneben, 
dann ist die Richtung und Dimension trotz
dem klar erkennbar. Ein Agieren anstelle 
von Reagieren wäre möglich. Da hilft auch 
nicht der durchaus richtige Hinweis, dass es 
noch unvorhergesehene Entwicklungen ge
ben könnte. Das kann sicherlich für einige 
Kommunen und Regionen zutreffen. Aber 
deswegen darauf zu setzen und zu warten, 
wäre nicht die richtige Entscheidung. 

Es gibt aktuell eine Vielzahl informeller Pla
nungs und Entwicklungsinitiativen, die 
die Daseinsvorsorge adressieren. Diese 
werden von unterschiedlichen Ministerien 
und Behörden auf EU, Bundes und Lan
desebene ausgelöst und eine Beteiligung 
der Bevölkerung ist oftmals eine Grundvo
raussetzung zur Teilnahme an diesen Initi
ativen. Zu nennen sind hier insbesondere 
die Erstellung der Leader und ILEBewer
bungskonzepte (fast flächendeckend in den 
ländlichen Räumen in Deutschland) sowie 
Modellvorhaben wie das MORO „Regional
strategie Daseinsvorsorge“, „LandZukunft“ 
bzw. „Land(auf)Schwung“ oder auch die 
Klimaschutzkonzepte. Inhaltlich kommt es 
zwischen den Initiativen mehr und mehr 
zu Überlappungen, sodass man durchaus 

2.2  Partizipation bei informellen  
Instrumenten 

Partizipation hat dann Sinn, wenn sie nicht 
nur zu Beginn, d. h. bei der Planung, son
dern auch in der Umsetzung erfolgt und 
entsprechende Verantwortlichkeiten nach 
sich zieht: Wenn tatsächlich etwas vor Ort 
verändert werden kann. Ansonsten kann 
man es auch ehrlicherweise bei einer ein
fachen Beteiligung im Sinne einer Informa
tionsabfrage und Ideensammlung belassen. 

Wenn Partizipation dahingehend gedacht 
wird, dass neben der Setzung von Prioritä
ten und der Planung auch die Umsetzung 
aktiv mitgestaltet werden soll, dann hätte 
dies sehr weitreichende Konsequenzen für 
den notwendigen Rahmen. Der Ausgangs
punkt müsste eine klassische Aufgabenkri
tik sein: Welche Leistungen im Bereich der 
Daseinsvorsorge sollen erbracht werden 
(Prioritätensetzung zusammen mit der Be
völkerung), welche Instrumente und wel
che Ressourcen (Geld, Personal, Sachmittel) 
stehen zur Verfügung bzw. müssen hierfür 
noch zur Verfügung gestellt werden? Letzte
re Frage stellt sich vor dem Hintergrund der 
Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse vor 
allem in Bezug auf die Finanzierung durch 
die übergeordneten Ebenen, da die kom
munale Ebene in der Regel nicht mehr über 
finanzielle Spielräume verfügt.

Die oben angeführte notwendige Aufgaben
kritik findet jedoch nur sehr eingeschränkt 
statt, weil der Ausgangspunkt normalerwei
se eine Finanzeinsparungsdebatte ist. Die
ser infrastrukturelle Offenbarungseid der 
öffentlichen Hand vor allem auch im Be
reich der Daseinsvorsorge wäre an sich ein 
guter Anlass, um mit einer ernsthaften Auf
gabenkritik zu beginnen. Doch selbst wenn 
eine Aufgabenkritik stattfände, würde die 
staatliche Regulierung zunächst erhalten 
bleiben, selbst wenn der Leistungserbrin
ger nicht mehr die öffentliche Hand wäre, 
sondern in Bürgerhand läge. Insofern ist 
die bereits begonnene Diskussion über die 
Änderung der staatlichen Regulierung im 
Bereich Daseinsvorsorge, d. h. der Rückzug 
auf das notwendige Mindestmaß im Sinne 
einer Gefahrenabwehr und staatlich garan
tierter Mindeststandards, der notwendige, 
wenn auch der schwierigere Weg. 

Zur Vermeidung von Missverständnissen 
noch einmal der Hinweis: Die zuvor ge
nannten Mindeststandards sind dabei 
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Verfügung – aber es gibt sie noch. Der Be
trieb ist dann ganz vor Ort zu tragen. Eine 
solche Entwicklung gab es auch mal bei 
Spaßbädern, nur dass eine solche Entwick
lung im Bereich der Daseinsvorsorge voll
kommen spaßfrei wäre. 

In den Zielsetzungen der Förderprogramme, 
die systematisch zeitlich befristet sind, fin
den sich demografischer Wandel und Da
seinsvorsorge fast flächendeckend wieder 

– alles unter Beteiligung der Bevölkerung für 
vergleichsweise wenig Geld. Eigentlich sind 
jedoch keine Fördermittel, sondern Mittel 
aus den Regelhaushalten dauerhaft zur Ver
fügung zu stellen, weil Fördermittel genau 
nur die ersten beiden Schritte finanzieren 
dürfen (Konzept und Initiierung). Dann 
müssten die Haushaltsmittel greifen. 

Vorschläge wie Regionalbudgets helfen 
hier auch nur bedingt weiter. Selbst wenn 
man Regionalbudgets grundsätzlich befür
wortet, sind zwei Herausforderungen zu 
lösen: Erstens ist die Regionalisierung von 
immer knapper werdenden Mitteln keine 
Lösung an sich und zweitens müssen die 
Akteure vor Ort auch die Kompetenzen ha
ben, ein solches Budget mit öffentlichen 
Mitteln verwalten zu können. Und damit 
sind wir zurück beim Kern der Diskussion, 
die geführt werden müsste: die Änderung 
der rechtlichen und institutionellen Rah
menbedingungen auf der Basis der Auf
gabenkritik. Dann würde eventuell auch 
deutlich werden, dass Gleichwertigkeit als 
Bürgeraufgabe nur eingeschränkt mit ei
ner sehr weitgehenden Partizipation („Ent
scheidungen treffen und Risiko teilen“; 
s. o.) vereinbar ist und die Forderung nach 
mehr Engagement der Zivilgesellschaft 
eine Überforderung auslöst. Modellvorha
ben und gute Beispiele können dafür sogar 
den Blick verstellen und ablenken, weil sie 
suggerieren, dass es alle schaffen können, 
wenn nur der Wille da ist. So einfach ist es 
aber leider nicht.  

die den Anforderungen einer Selbstorgani
sation gewachsen wären, immer weniger 
und auch älter werden. Es wird somit im
mer seltener möglich sein, alles sich selbst 
zu überlassen. Außerdem müsste man min
destens zwei Bevölkerungsgruppen unter
scheiden: diejenigen, die in einem Ort ge
boren wurden oder dort schon sehr lange 
leben und nicht weg wollen oder es ohne 
dauerhafte fremde Hilfe nicht können, und 
diejenigen, die in neue Wohngebiete oder 
in disperse Siedlungsstrukturen ziehen, ob
wohl ein hoher Leerstand im Innenbereich 
herrscht, und die dann die (zukünftigen) 
Kosten in die Höhe treiben (werden). In der 
Konsequenz werden zwei Dinge vollkom
men offensichtlich: Erst wenn der Leer
stand im Innenbereich adressiert wurde, 
kann es um neue Wohngebiete im Außen
bereich gehen. Und da kommt auch schon 
der eigentliche Kernpunkt: Gesetzliche 
Regelungen, die jedes Haus in jedem Ort 
schützen, nur weil es alt ist, sind zu über
denken. Was nutzt ein dem Verfall preis
gegebenes, denkmalgeschütztes Gebäude, 
bei dem nur noch die Standsicherheit ge
währleistet wird, in einem Ort, in dem kei
ner mehr wohnt? Da geht es allenfalls noch 
ums Prinzip, nicht mehr um die Realität. 
Muss jedes Haus in jedem Dorf die nächs
ten 100 Jahre konserviert werden? 

Partizipation im Rahmen der institutionali
sierten Planung ist in der Regel wichtig und 
notwendig. Allerdings werden die Pläne 
und Konzepte nur bedingt umgesetzt, weil 
der Planung wirksame Umsetzungsinstru
mente hierfür fehlen bzw. die finanziellen 
Mittel für Investitionen und erst recht für 
den langfristigen Betrieb nicht vorhanden 
sind. In Zukunft könnte die Entwicklung 
ein weiteres Mal in die falsche Richtung 
laufen: Konzepte werden großzügig von 
mehreren Ministerien parallel gefördert, 
weil hierdurch die politische Handlungsfä
higkeit kostengünstig nach außen transpor
tiert werden kann. Für die Erstinvestitionen 
stehen dann sehr viel weniger Mittel zur 
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